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1. Inklusion als gesellschaftspolitische Herausforderung

Mit der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen durch den deutschen Bundestag am 26. März 2009 stellte sich auch dem bayerischen 
Gesetzgeber die Aufgabe, die Regelungen des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichts-
gesetzes (BayEUG) anzupassen. Wie in Artikel 24 (Abs. 2b) der UN-Konvention u.a. fest-
gelegt, galt es zu gewährleisten, dass »Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit 
anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen1), hochwertigen 
und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben« 
(BMAS, 2010, 37). 
In Form eines Kabinettsbeschluss vom 28. Juli 2009 sicherte die Landesregierung zu, »die 
Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention schrittweise [zu] verwirklichen und 
die Rechte von jungen Menschen mit Behinderung im schulischen Bereich weiter [zu] 
 stärken« (Bay. Staatskanzlei, 2009). Auf drei Pfeilern sollte laut Kultusminister Spänle diese 
Weiterentwicklung gründen:

1. Steigerung der Qualität von Unterstützungs- und Kooperationsmaßnahmen
2. quantitativer Ausbau von Unterstützungs- und Kooperationsmaßnahmen 
3. Fortentwicklung bestehender Systeme durch neue Modelle für inklusive Beschulung (vgl. 

ebd.)

Vor diesem Hintergrund nahm am 03. Dezember 2009 eine interfraktionelle Arbeitsgrup-
pe des Bildungsausschusses des Bayerischen Landtags die Arbeit auf, um das Bayerische 
Erziehungs- und Unterrichtsgesetz (BayEUG) zu überarbeiten. Intention dieser außerge-
wöhnlichen, parteiübergreifenden Zusammenarbeit war es, die als gesamtgesellschaftliche 
Herausforderung verstandene Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention für den 
schulischen Bereich zum Wohle der betroffenen Schüler und Schülerinnen zu gestalten. 
Ein Eckpunktepapier, das am 22. April 2010 vom Bayerischen Landtag beschlossen wurde 
(Drucksache 16/4619), gab dabei folgenden Rahmen vor: 

1) Der Begriff »integrativ« wird in der amtlichen, gemeinsamen Übersetzung von Deutschland, Österreich, 
der Schweiz und Liechtenstein verwendet. In den vertragsrechtlichen gültigen Fassungen in englischer 
und französischer Sprache wird dagegen von einem »inklusiven« Bildungssystem gesprochen.
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1. Seit 26. März 2009 ist die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen für Deutschland verbindlich. Das Übereinkommen der Vereinten Na-
tionen hat die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen 
Lebensbereichen zum Ziel.

2. Die schulische, berufliche und soziale Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
umfasst alle Lebensbereiche. Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
ist ein längerfristiger Prozess und eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft.

3. Es ist ein bedeutsames Ziel bayerischer Bildungspolitik, das gemeinsame Lernen von 
Menschen mit und ohne Behinderung2) im Sinne der Inklusion zu ermöglichen. In-
klusion erfordert ein Bildungssystem, das sich an die Bedürfnisse der Menschen mit 
Behinderungen anpasst.

4. Inklusion umfasst alle Schularten und Bildungsbereiche. Freistaat und Kommunen 
sind für die Umsetzung in besonderer Weise gefordert.

5. Die Förderschulen sind als Lernorte und Kompetenzzentren bei der Umsetzung der 
von der UN-Konvention geforderten Inklusion im Bildungswesen unverzichtbar. Sie 
müssen sich in diesem Sinne weiterentwickeln.

6. Die inklusive Beschulung von Menschen mit Behinderungen darf nicht zu einem 
Absinken der Förderqualität führen.

7. Erfolgreiche Inklusion benötigt die Fachkompetenz und Erfahrung sowohl der Son-
derpädagogen der Förderschulen als auch der Lehrkräfte der allgemeinen Schulen.

8. Eltern, Schüler, Lehrer, Schulen, Schulträger, Verbände und Behindertenvertretung 
sind bei der Konzeption und der Umsetzung inklusiver Bildung einzubinden.

2. Inklusion als Auftrag an alle Schulen

Mit der einstimmigen Verabschiedung des Gesetzentwurfes der interfraktionellen Arbeits-
gruppe durch den Bayerischen Landtag am 13. Juli 2011 wurde ein erster Schritt zur Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonvention im bayerischen Schulwesen vollzogen. Folgende 
Kernaussagen sind demnach handlungsleitend:2)

 • Inklusion richtet sich als Auftrag an alle Schulen und Schularten (Art. 2 Abs. 2 BayEUG).
 • Eine Vielfalt schulischer Lernorte trägt der Vielfalt der Bedürfnisse der Kinder und 

Jugendlichen Rechnung.

2) »Menschen mit Behinderung« meint in diesem Artikel stets auch Kinder und Jugendliche mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf. Aus Gründen der Lesbarkeit wird im Weiteren auf eine doppelte Nennung verzichtet 
und jeweils nur von »Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen« oder »…  mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf« gesprochen.
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